
 

 

 

 

Kindeswohl in der Energiepreiskrise vorrangig berück-
sichtigen 

Die aktuelle Energiekrise und die damit verbundene Inflation stellen unsere Gesellschaft vor 

große Herausforderungen. Viele Bürgerinnen und Bürger blicken angesichts der drastisch stei-

genden Preise mit Sorge auf die kommenden Monate. Menschen, die bereits vor der Krise unter 

oder knapp über der Armutsgrenze lebten und keine Rücklagen bilden konnten, trifft es beson-

ders hart. Dazu gehören auch viele Kinder, Jugendliche und ihre Familien. 

Als Kinderfreundliche Kommunen sind wir uns dieser Belastungen bewusst und möchten die 

Bürgerinnen und Bürger bestmöglich unterstützen. Gleichzeitig steigt mit den Energiepreisen 

aber der Druck auf die kommunalen Haushalte. Um die kritische soziale Infrastruktur, wie Schu-

len, Kitas, Pflegeheime und Krankenhäuser, aufrechtzuerhalten, fallen laut aktueller Prognosen 

die doppelten bis dreifachen Energiekosten an. In der Folge drohen Einsparungen bei den Leis-

tungen, die gesetzlich nicht ausreichend abgesichert sind. Sollten die bereits eingeführten Ener-

giesparmaßnahmen, wie die gesenkten Temperaturen in Schwimmbädern und in öffentlichen 

Räumen, nicht mehr ausreichen, werden Einrichtungen zwangsläufig schließen müssen. Als Kom-

munen stehen wir absehbar vor der Entscheidung: Schließen wir die Beratungsstelle oder das 

Museum, den Jugendclub oder die Bibliothek? 

Diese sozialen und kulturellen Angebote spielen jedoch vor allem für Heranwachsende eine zent-

rale Rolle. Für viele armutsbetroffene Kinder und Jugendliche sind sie der Schlüssel zu gesell-

schaftlicher Teilhabe und einem gleichberechtigten Aufwachsen. Als wichtige Anlaufstellen für 

Familien werden soziale Einrichtungen gerade in Krisenzeiten dringend gebraucht. Wir Kinder-

freundlichen Kommunen betrachten es daher als höchst problematisch, aufgrund kommunal-

rechtlicher und haushaltspolitischer Vorgaben an diesen wichtigen Angeboten kürzen zu müssen. 

Kinder und Jugendliche waren und sind bereits in der Covid-19-Pandemie die Leidtragenden, de-

ren Interessen wiederholt vernachlässigt wurden und werden. Angesichts der anfangs noch 

kaum einschätzbaren Krankheit haben viele Kommunen den Schutz der Gesundheit der Kinder in 

den Mittelpunkt gestellt und ihre anderen Rechte darüber zu häufig aus dem Blick verloren. Ent-

scheidungen, die ihr Leben maßgeblich beeinflussten, wurden zu oft ohne ihre Beteiligung ge-

troffen und fielen zu ihren Ungunsten aus. Kinder und Jugendliche mussten deutlich weiter rei-

chende Einschnitte in ihre Rechte und ihre Lebenswelt hinnehmen als die Mehrheit der Erwach-

senen. Familien waren durch die Schließungen der Schulen, Kitas sowie Angebote der Kinder- 

und Jugendhilfe auf sich allein gestellt und teilweise sehr hohen Belastungen ausgesetzt. Das be-

traf insbesondere ärmere Familien. Neben der aktuellen finanziellen Notlage für viele Familien 

beobachten wir, dass Kinder und Jugendlichen auch heute noch unter den Folgen dieser Maß-

nahmen leiden. Gleichzeitig machen sie sich Sorgen in der aktuellen Situation. Der Krieg in der 

Ukraine, die sich daran anschließende Energiekrise und als zusätzliche mentale Belastung die 

drohende Klimakatastrophe setzen vielen jungen Menschen sehr zu. 



Darum ist es umso wichtiger, dass wir in Kommunen, Ländern und auf Bundesebene jetzt han-

deln und Kinder und Jugendliche nicht wieder vergessen. Wir haben uns in der UN-Kinderrechts-

konvention dazu verpflichtet und müssen dem nachkommen. 

Seit 2010 wirkt die UN-KRK als unmittelbar geltendes Bundesrecht und gilt somit für alle politi-

schen Ebenen. Artikel 4 der UN-KRK verpflichtet die Vertragsstaaten und somit auch die Bundes-

republik Deutschland, alle geeigneten Gesetzgebungs-, Verwaltungs- und sonstigen Maßnahmen 

zur Verwirklichung der Kinderrechte zu treffen. 

Als Stadtoberhäupter der Kinderfreundlichen Kommunen möchten wir zeigen, wie es möglich ist, 

dass Kinder, Jugendliche und ihre Familien so gut wie möglich durch diese Krise kommen. Dafür 

wollen wir folgende Maßnahmen umsetzen:  

• Wie bei allen anderen Entscheidungen, die Kinder und Jugendliche betreffen, berücksich-

tigen wir auch bei der Entwicklung von Maßnahmen gegen die aktuelle Inflation und Ener-

giekrise den Vorrang des Kindeswohls. Das Kindeswohl kann nur ermittelt werden, indem 

Kinder und Jugendliche selbst angehört werden bzw. ihre Perspektive berücksichtigt wird. 

• Wir beteiligen Kinder und Jugendliche regelmäßig und werden dies auch bei Maßnahmen 

in der aktuellen Krise tun.  

• Wir berücksichtigen den Vorrang des Kindeswohls bei der Haushaltsaufstellung anhand 

der Handlungsempfehlungen für die Berücksichtigung des Kindeswohlprinzips im kom-

munalen Haushaltsaufstellungsverfahren. So können wir sicherstellen, dass in schwieri-

gen Haushaltslagen die Kinderrechte nicht vergessen werden. Damit einhergehend neh-

men wir im Rahmen unserer rechtlichen Möglichkeiten keine Kürzungen bei den Angebo-

ten zur Umsetzung der Kinderrechte vor.  

Die Umsetzung der Kinderrechte kann nur gemeinsam mit Bund und Ländern gelingen. Um Kin-

der, Jugendliche und ihre Familien in der Energiepreiskrise zu unterstützen und die genannten 

Maßnahmen umsetzen zu können, benötigen wir den Rückhalt durch den Bund und die Länder.  

Daher fordern wir:  

• Bund und Länder müssen die Pflicht aller politischen Ebenen zur Umsetzung der Kinder-

rechte durch eine Aufnahme der Kinderrechte ins Grundgesetz klarstellen. Dadurch 

würde verdeutlicht, dass diese Pflichtaufgabe auch in Krisen nicht an Priorität verlieren 

darf. Gerade in solchen Zeiten ist es wichtig, dass es eine Verpflichtung auf Verfassungs-

ebene gibt, die Kinderrechte zu berücksichtigen. Wir ermutigen alle demokratischen Par-

teien auf Bundes- und Landesebene, das gemeinsam möglich zu machen.   

• Kommunen müssen in die Lage versetzt werden, die Umsetzung der Kinderrechte und die 

vorrangige Berücksichtigung des Kindeswohls auch in der Energiepreiskrise gewährleis-

ten zu können. Dazu sind Unterstützungsprogramme von Bund und Ländern notwendig.  

• Die „freiwilligen Leistungen“ der Kommunen auf Basis des SGB VIII sind wichtig für die 

Stärkung von Kindern. Durch landesgesetzliche Vorgaben muss klargestellt werden, dass 

hier eine Leistungsverpflichtung der Länder und Kommunen besteht. Für Kommunen, die 

der damit verbundenen finanziellen Verantwortung aufgrund ihrer Haushaltslage nicht 

selbstständig nachkommen können, braucht es entsprechende Hilfen.  



• Der Bund muss die Einführung einer bedarfsgerechten Kindergrundsicherung auf Grund-

lage eines neu berechneten Existenzminimums schnell voranbringen. Nur im Zusammen-

spiel mit einer langfristigen Absicherung der monetären Bedarfe von Kindern und Jugend-

lichen können die kommunalen Angebote und Einrichtungen allen Kindern und Jugendli-

chen ein gutes und gesundes Aufwachsen gewährleisten.  

Alle Orte, in denen Kinder leben, müssen kinderfreundlich werden – gerade in Krisenzeiten wie 

diesen. Wir rufen alle Kommunen auf, sich für Kinder und Jugendliche stark zu machen und stel-

len als Kinderfreundliche Kommunen anderen Kommunen unsere Expertise und Erfahrung gerne 

zur Verfügung. 
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